
Ehrenordnung  
 

1. Für den LV Sachsen des SGSV e.V. gilt die Ehrenordnung des SGSV in ihrer jeweils 
gültigen Fassung. 

 
 

2. Verdienstauszeichnung im LV Sachsen 
 

2.1. Verdiente Persönlichkeiten und Institutionen, Hundesportvereine und Mitglieder  
       des LV Sachsen können für besondere Verdienste für den Hundesport in Sachsen  
       mit der „Ehrenmedaille des Landesverbandes Sachsen des SGSV e.V. „  
       ausgezeichnet werden.     
 
2.2. Bei Mitgliedern im LV Sachsen ist die Auszeichnung an folgende  
       Voraussetzungen gebunden: 
 

- Mindestens fünf Jahre Mitgliedschaft im LV Sachsen 
- Nachweisbare aktive Tätigkeit  als Mitglied eines HSV-Vorstandes, innerhalb einer 

Kreisgruppe, im Landesvorstand, als Leistungsrichter oder Bewerter  
        
             2.3.  In besonderen Fällen kann der Landesvorstand Entscheidungen treffen, die von  
                     diesen Bedingungen abweichen .   
 
             2.4  Die Antragstellung erfolgt nach Muster durch den HSV über die Kreisgruppen-  
                    obleute  an den Landesvorstand. Die Mitglieder des erweiterten Landes- 
                    vorstandes können ebenfalls Vorschläge einreichen. Als Auszeichnungstermin ist 
                    eine Veranstaltung des Landesverbandes zu wählen. Der Antrag wird durch den  
                    Landesvorstand beraten und ggfl. bestätigt. Eine Ablehnung ist dem Antragsteller 
                    mit Begründung zuzustellen.  
 
             2.5.  Antragsmuster 
             
                    -    Antragsteller 
                    -    Vor- und Zuname des Auszuzeichnenden 

- Geburtsdatum 
- Mitglied im HSV:                       seit: 
- Funktionen im SGSV und früher: 
- Ausführliche Begründung: 
 
- Unterschrift des HSV Vorsitzenden und eines weiteren Mitgliedes: 
- Unterschrift und Stellungnahme des KG-Obmannes:  
- Unterschrift und Stellungnahme des Landesverbandes:  

 
             2.6.  Ehrengaben 
 
                     Besonders verdiente Persönlichkeiten und Vereine können auf Beschluss des  
                     Landesvorstandes zu besonderen Anlässen Ehrengaben erhalten. Diese sollten  
                     im Einzelfall den Wert von 50,00 € nicht überschreiten. 
 
      3.    Die vorstehende Ordnung wurde auf der Sitzung des erweiterten Vorstandes am  
             18.03.2000 beraten und beschlossen und tritt damit mit sofortiger Wirkung in Kraft. 
 
      3.a. Die vorstehende Ordnung wurde auf der Sitzung des erweiterten Vorstandes am 
             01.12.2001 überarbeitet und tritt damit ab 01.01.2002 in Kraft 
 
          gez. Friemelt 
          1. Vorsitzender LV Sachsen 
 


